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Georg Göker

Planung und Ausführung von 
Abdichtungsanschlüssen bei 
barrierefreien, bodentiefen  
Tür- und Fensteranschlüssen 

Richtige Planung, Ausführung und Sanierung 
– Regelkonstruktion statt Sonderkonstruktion
(Update zum Vortrag beim 55. Frankfurter Bausachverständigentag 2020)

Abdichtungsanschlüsse an barrierefreie, bodentiefe Fens-
ter- und Türelemente sind häufige Schadensfälle bei Flach-
dach- und Bauwerksabdichtungen. Der Anteil solcher Zu-
gänge nimmt gemäß dem Behindertengleichstellungs-
gesetz (BGG) zu. Technische Anforderungen sind in der 
DIN 18040 geregelt. Oft fehlt die gewerkeübergreifende 
Abstimmung, was zu Problemen führt. Daher wurden im 
Merkblatt MO-05/1 [6] die Anforderungen an barrierefreie 
Abdichtungsanschlüsse definiert und 2025 veröffentlicht. 
Diese Punkte wurden in die neuen Regelwerke DIN 18531 
[2] und DIN 18532 [3] aufgenommen.

1 Einleitung
Barrierefreie Zugänge zu Gebäuden und Wohnungen sowie 
innerhalb von Wohnungen und die Zugänge zu Balkonen, Log-
gien und Terrassen sind zunehmend der Regelfall bei Neubauten 
und Gebäudesanierungen.

Damit verbunden sind niveaugleiche Abdichtungsanschlüsse 
an Eingangs- und Terrassentüren. In den Abdichtungsnormen 
(DIN 18531ff, Stand: 2017-07) sowie in den Flachdachrichtlinien 
werden solche barrierefreien, niveaugleichen Türanschlüsse bisher 
als »abdichtungstechnische Sonderkonstruktionen« oder als »ab-
dichtungstechnische Sonderlösungen« bezeichnet. Technische 
Regeln, wie solche barrierefreien Zugänge sowie die besonders 
häufig vorkommenden Terrassentüranschlüsse und bodentiefe 
Fenster geplant sowie sicher und dauerhaft ausgeführt werden 
können, gab es bisher nicht.

Aufgrund des hohen Schadenpotenzials sind bei diesen An-
schlüssen neben den technischen Regelwerken auch die Ko-
ordination und Abstimmung der Gewerke untereinander sowie 
die Anforderungen an die Bauteile von besonderer Bedeutung.

Verschiedene Verbände und Interessengruppen, z. B. der 
Verband Fenster + Fassade (VFF), das ift Rosenheim, die Un-
abhängigen Berater für Fassadentechnik e.V. (UBF), der Bundes-
verband Metallhandwerk, der Bundesinnungsverband Tisch-
ler Schreiner Deutschland sowie der Zentralverband des Deut-
schen Dachdeckerhandwerks e. V. (ZVDH) und die Bundesfach-
abteilung Bauwerksabdichtung (BFA BWA) im Hauptverband der 
Deutschen Bauindustrie e. V. sowie Vertreter der Bauelemente- 
und Abdichtungshersteller haben ein Merkblatt [6] erarbeitet, das 
die spezifischen Anforderungen berücksichtigt und die Planung 
und Ausführung von dauerhaft dichten, barrierefreien, boden-
tiefen Fenster- und Türelementen ermöglicht.

Der Autor geht insbesondere auf dieses neu erschienene, ver-
bandsübergreifende Merkblatt [6] ein.

Abb. 1: Barrierefreier Terrassentüranschluss [Quelle: G. Göker]
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Abdichtungsanschlüsse an bodentiefe Fenster- und Tür-
elemente gehören zu den wichtigsten Schnittstellen in der Ge-
bäudehülle. Häufig stehen sie im Zusammenhang mit der Bau-
werksabdichtung. Sie finden sich bei erdberührten Gebäude-
sockeln, bei nicht genutzten und genutzten Deckenflächen sowie 
bei Flachdächern, z. B. bei Balkonen, Loggien und Terrassen. Ab-
dichtungsanschlüsse an bodentiefe Fenster- und Türelemente ge-
hören zu den häufigsten Schadensfällen bei Flachdach- und Bau-
werksabdichtungen.

Bei der Planung sind verschiedene Aspekte zu berücksichtigen, 
die den bisherigen technischen Regelwerken zur Bauwerks-
abdichtung entgegenstehen. Im Vordergrund stehen die Bedürf-
nisse von Menschen mit Behinderungen, die durch gesetzliche 
Vorgaben definiert sind. Ebenso sind Komfort und Ästhetik durch 
großflächige Verglasungen, filigrane Rahmen- und Schwellen-
konstruktionen sowie integrierten Sonnenschutz bei der Planung 
zu berücksichtigen.

Das barrierefreie Bauen rückt bei der Gebäudeplanung immer 
mehr in den Vordergrund. Abdichtungsanschlüsse an barriere-
freie, bodentiefe Fenster- und Türelemente sind heute eher die 
Regel als die Ausnahme.

Dieser Entwicklung muss auch bei der Planung und Aus-
führung von Abdichtungsanschlüssen an bodentiefe Fenster- 
und Türelemente Rechnung getragen werden – von der Sonder-
konstruktion zur Regelkonstruktion.

2 Vorschriften und Regelwerke

Die technischen Voraussetzungen, unter denen bauliche Anlagen 
barrierefrei sind, sind in der DIN 18040 [1] festgelegt. In Teil 1 
und Teil 2 dieser Norm wird in Bezug auf Türschwellen jeweils in 
Abschnitt 4.3.3 festgelegt: »Untere Türanschläge und -schwel-
len sind nicht zulässig. Sind sie technisch unabdingbar, dürfen 
sie nicht höher als 2 cm sein.«

In den kürzlich neu veröffentlichten Abdichtungsregelwerken 
DIN 18531 [2] und DIN 18532 [3] sowie im aktuellen Entwurf 
der »Flachdachrichtlinie« [7] werden nun auch Abdichtungs-
anschlüsse mit Abdichtungsaufkantungen kleiner 0,05 m be-
handelt. Insbesondere in DIN 18531-1 [2] und DIN 18531-5 [2] 
werden Regelungen zu Tür- und Fensteranschlüssen »… mit An-
schlusshöhen von weniger als 5 cm« und somit barrierefreien, 
niveaugleichen Türanschlüssen berücksichtigt. Nach diesen all-
gemein anerkannten Regeln der Technik steht in diesen Fällen die 
Planung dieser sensiblen Anschlüsse im Vordergrund: »Die de-
taillierte Planung von Tür- und Fensteranschlüssen mit Anschluss-
höhen < 5 cm ist auf die objektbezogenen Abdichtungs- und Ent-
wässerungssituationen abzustimmen.«

Noch eingehender befasst sich mit diesem Thema das im Juli 
2025 veröffentlichte Merkblatt MO-05/1»Schnittstelle Bauwerks-
abdichtung – Baukörperanschluss bodentiefer Elemente – An-
forderungen an die Planung und Ausführung« [6]. Das Merk-
blatt regelt gewerkeübergreifend die Anforderungen an die Pla-
nung, Koordination und Ausführung der beteiligten Gewerke 
bei barrierefreien Abdichtungsanschlüssen an Terrassentüren. 

In diesem Merkblatt [6] werden praxisorientierte Lösungsan-
sätze aufgezeigt, wie schwellenfreie Abdichtungskonstruktionen 
ausgeführt und insbesondere dauerhaft abgedichtet werden kön-
nen.

Das Merkblatt [6] soll helfen, »… die Schnittstellen zwischen 
bodentiefen Fenster- und Türelementen mit z. B. Bodenschwelle, 
Bodeneinstands- oder Sohlbankprofil und die Bauwerks-, Dach- 
oder Terrassenabdichtung aufeinander abzustimmen, so dass 
eine fachgerechte Ausführung durch alle beteiligten Gewerke 
ermöglicht wird.« 

Mit diesem Merkblatt [6] werden die Anforderungen der 
Barrierefreiheit auf der Grundlage des Behindertengleich-
stellungsgesetzes (BGG) und der DIN 18040 [1] anwendungs- 
und praxisorientiert so umgesetzt, dass bodentiefe Fenster- und 
Türelemente fachgerecht und dauerhaft abgedichtet werden kön-
nen und das Gebäude und seine Bewohner und Nutzer dauerhaft 
vor eindringender Feuchtigkeit geschützt werden, zur Zufrieden-
heit aller am Bau Beteiligten, insbesondere der Bauherren.

Im Folgenden werden die wichtigsten Punkte des verbände-
übergreifenden Merkblatts [6] vorgestellt.

3 Bemessung der Wassereinwirkung
Bei der Planung von Abdichtungsanschlüssen an barrierefreie, 
bodentiefe Fenster- und Türelemente ist die Bemessung der 
Wassereinwirkung von zentraler Bedeutung. Die Bemessung der 
Wassereinwirkung erfolgt nach den Bemessungsregeln der DIN 
1986-100 [9]. Die Bemessung der Normalentwässerung erfolgt 
auf Basis der 5-minütigen, 5-jährigen, Niederschlagsmenge r5,5 
am Objektort. Die Notentwässerung wird auf Basis der 5-minü-
tigen, 100-jährigen, Niederschlagsmenge r5,100 berechnet. Die 
Regenspenden dieser Regenereignisse können z. B. nach den Abb. 2: Einbausituation des seitlichen Anschlusses an den Fenster- oder 

Türrahmen
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Birga Ziegler

Digitale Bauwerksprüfung 2.0
Innovative Ansätze für die Erfassung und 
Bewertung von Schäden im Bestand 

Die regelmäßige Bauwerksprüfung ist entscheidend für die 
Instandhaltungsstrategie von Gebäuden und Ingenieur-
bauwerken. Während für Brücken verbindliche Stan-
dards existieren, sind im Hochbau oft manuelle Prozesse 
im Einsatz, die ineffizient und fehleranfällig sind. Digita-
le Lösungen wie modellbasierte Bauwerksprüfungen, ins-
besondere durch Building Information Modeling (BIM), bie-
ten Optimierungsmöglichkeiten. Sie verbessern die Quali-
tät der Instandhaltung durch präzise Visualisierung und 
direkte Schadensverortung. Der Artikel diskutiert zudem 
Anforderungen und Standards für BIM im Erhaltungs-
management und gibt einen Ausblick auf zukünftige Ent-
wicklungen.

1 Einführung
Die normkonforme Bauwerksprüfung ist ein zentraler Bestand-
teil der Instandhaltung und Sicherheit von Bauwerken. Für Brü-
cken bildet die DIN 1076 [1] die Grundlage, während im Hoch-
bau zwar eine starke Richtlinie mit der VDI 6200 »Standsicher-
heit von Bauwerken – Regelmäßige Überprüfung« [2] vorliegt, 
oftmals aber noch keine strukturierten Schadenskataloge ge-
nutzt werden, um Schäden systematisch zu erfassen und zu be-
werten. Durch Literaturrecherche und Sammlung der am häu-
figsten auftretenden Schäden an Gebäuden wurde ein Schadens-

katalog inkl. Bewertungsempfehlungen aufgestellt. Dieser bildet 
eine erste Grundlage für eine transparente und kohärente Zu-
standsbewertung im Hochbau. 

Dieser Ansatz fördert die frühzeitige Identifikation von 
Sanierungsbedarf und trägt wesentlich zur Verlängerung der 
Lebensdauer von Bauwerken bei – sei es eine Brücke, ein Ver-
waltungsgebäude oder eine Schule.

In der Praxis ist der aktuelle Workflow sowohl im Hochbau als 
auch im Ingenieurbau jedoch häufig durch manuelle und zeitauf-
wendige Prozesse geprägt. Ingenieur:innen dokumentieren Schä-
den während der regelmäßigen Prüfungen oft noch mit Stift und 
Papier. Diese traditionelle Vorgehensweise birgt das Risiko von 
Übertragungsfehlern und beeinträchtigt die Effizienz. Moderne 
Technologien revolutionieren diesen Ansatz: Durch die digitale 
Erfassung und sofortige Bewertung von Schäden vor Ort wird 
nicht nur die Effizienz gesteigert, sondern auch die Genauigkeit 
und Nachvollziehbarkeit der Prüfungen werden verbessert. Einen 
entscheidenden Fortschritt stellt die modellbasierte Bauwerks-
prüfung dar, bei der Schäden direkt im digitalen Modell des Bau-
werks – sei es Brücke oder Gebäude – erfasst und analysiert wer-
den können. Zudem bietet die Anwendung der BIM-Methodik 
die Möglichkeit, Schäden nicht nur bauteilbezogen zu erfassen, 
sondern auch Attribute wie Materialität in die Bewertung ein-
fließen zu lassen.

Abb. 1: Aktueller Workflow [Quelle: m2ing GmbH]
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2 Aktueller Workflow

Der bisherige Workflow in der Bauwerks-
prüfung ist stark von manuellen Prozes-
sen geprägt. Schäden werden häufig in 
Plänen oder Fotos dokumentiert und an-
schließend händisch in Datenbanken wie 
SIB-Bauwerke (für Ingenieurbauwerke) 
oder in gebäudespezifische Systeme über-
tragen. Die Arbeit basiert bislang nur be-
dingt auf maschinenlesbaren Formaten. 
Eine attributierte, georeferenzierte oder 
modellbasierte Schadenserfassung ist in 
vielen Bereichen noch nicht Standard.

Digitale Systeme ermöglichen es, Schä-
den direkt vor Ort mobil zu erfassen und 
sofort zu bewerten. Dies gilt sowohl für 
Brücken (z. B. Risse, Korrosionsschäden, 
Betonabplatzungen) als auch für Gebäude 
(z. B. Feuchtigkeitsschäden, Fassadenris-
se oder Dachundichtigkeiten). Der nächs-
te Schritt ist die modellbasierte Bauwerks-
prüfung, bei der Schäden direkt im digita-
len Bauwerksmodell erfasst werden.

2.1 Bauwerksprüfung im 
Hochbau

Mit der VDI 6200 »Standsicherheit von 
Bauwerken – Regelmäßige Überprüfung« 
und der RÜV »Richtlinie für die Über-
wachung der Verkehrssicherheit von bau-
lichen Anlagen des Bundes« [3], je nach 
Gebäudeart und -nutzung, liegen bereits 
Handlungsempfehlungen zur Systema-
tik von Bauwerksprüfungen vor. Mit dem 
Blatt 1.1 – Entwurf – Standsicherheit von 
Bauwerken und Berichtsdokumentation 

der Überprüfung [4], ergeben sich nun 
auch konkrete Empfehlungen zur Be-
wertung von Schäden nach Einzelkriterien. 

Die Richtlinie richtet sich an Gebäude-
eigentümer, Verfügungsberechtigte und 
beteiligte Fachleute, wie planende und 
beratende Ingenieure, Architekten, Prüf-
ingenieure für Baustatik, Facility-Manager, 
Verwalter von Immobilien, Bauabteilungen 
von Industrie- und Privatunternehmen 
sowie die öffentliche Hand.

Die VDI 6200 teilt Hochbau-Bauwerke 
(alle Bauwerke, außer Ingenieurbauwerke 
im Bereich von Straßen und Wegen) in 
Schadensfolgeklassen und Robustheits-
klassen ein, um nachfolgend die Unter-
suchungsintervalle sowie Instandhaltungs- 
und Instandsetzungsempfehlungen festzu-
legen. Gebäude werden in der VDI 6200 
in drei Schadensfolgeklassen eingeteilt. 
Die Einteilung erfolgt hierbei nach Ge-
bäudeart und -nutzung bzw. den zu er-
wartenden Folgen bei einem Versagen des 
Tragwerks, besonders wenn »Schäden an 
Leben und Gesundheit« entstehen kön-
nen. Die Robustheitsklasse eines Bauwerks 
wird individuell nach der statisch konstruk-
tiven Durchbildung, der Konstruktionsart, 
der Baustoffe sowie der Robustheit und 
der Duktilität der Konstruktion festgelegt. 
Bei der Erstprüfung eines Bauwerks legen 
die prüfenden fachkundigen Personen die 
Klassen des Bauwerks fest. [2]

Die RÜV gibt Vorgaben zur Festlegung 
von Gebäuden und baulichen Anlagen, 
die mit einem außergewöhnlichen Ri-
siko behaftet sind. Im Unterschied zur 
VDI  6200 sind keine Prüfungsintervalle 

Abb. 2: Modellbasierte Verortung eines Schadens im Hochbau (Quelle: m2ing GmbH)

und Einstufungen der Gefahrenklassen an-
gegeben, diese sind im Einzelfall festzu-
legen. Für die betroffenen Bauwerke sind 
detailliertere Vorgaben zur Handlung im 
Sinne der Instandhaltung vorgegeben. [3]

Ein Schadensbeispielkatalog wie im 
Ingenieurbau (RI-EBW-PRÜF »Richtlinien 
zur einheitlichen Erfassung, Bewertung, 
Aufzeichnung und Auswertung von Ergeb-
nissen der Bauwerksprüfungen nach DIN 
1076« [5]) existiert in den vorhandenen 
Regelungen bislang nicht. Bislang werden 
vergleichbare Schäden häufig uneinheit-
lich bewertet und dokumentiert. Abhilfe 
soll künftig das Blatt 1.2 [6] der VDI 6200 
schaffen: Es sieht die Erstellung eines 
Schadensbeispielkatalogs vor, der eine 
einheitliche Grundlage bietet und zugleich 
praxisnahe Lösungsansätze bereithält.

3 BIM als 
Datengrundlage für das 
Erhaltungsmanagement

3.1 Vorteile der modellbasierten 
Schadensverortung

BIM ermöglicht eine visuelle und inter-
aktive Darstellung der Bauwerke. Im Hoch-
bau können Fassadenrisse oder Schäden 
an Tragwerken direkt im Modell verortet 
werden, im Ingenieurbau etwa Korrosions-
schäden an Brückenwiderlagern. 3D-Mo-
delle reduzieren Missverständnisse und 
erleichtern die Kommunikation zwischen 
allen Projektbeteiligten. Eine modell-
basierte Verortung von Schäden ermög-
licht zudem die Analyse von Zusammen-
hängen zwischen unterschiedlichen Bau-
teilen – z. B. wie sich Feuchtigkeitsschäden 
in einem Dachgeschoss auf darunter-
liegende Decken auswirken. Ein Fach-
modell Schäden kann zudem für eine wei-
tere Planung von Maßnahmen weiter ver-
wendet werden.

3.2 Status BIM im 
Erhaltungsmanagement

Während BIM im Neubau längst Stan-
dard ist, gewinnt es zunehmend auch in 
der Betriebs- und Erhaltungsphase an Be-
deutung. Digitale Zwillinge von Gebäuden 
und Brücken ermöglichen eine dauer-
hafte Verfügbarkeit von Bestandsdaten, 
die direkte Verknüpfung von Schadens-
dokumentationen mit Geometrien sowie 
die vorausschauende Instandhaltungs-
planung. Ein konsistenter Datenfluss über 
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Bauvertragsrecht 

	� Zur Kündigung nach § 650f 
BGB bei unklarem Sicherungs-
verlangen 

Die für die Kündigung wegen nicht ge-
stellter Sicherheit nach § 648a Abs. 5 
BGB a.F. (§ 650f Abs. 5 BGB n.F.) er-
forderliche Fristsetzung ist unwirk-
sam, wenn die Höhe der Sicherheit 
für den Besteller nicht nachvollzieh-
bar ist, auch auf seine Nachfrage vom 
Unternehmer nicht erläutert wird und 
der Besteller die aus seiner Sicht zu-
treffende Sicherheit anbietet.

OLG Köln, Urteil vom 17.09.2025 – 
11 U 125/23

Zum Sachverhalt
Die Klägerin K ließ ein Wohn- und Ge-
schäftshaus errichten. In 2017 beauftragte 
sie die Beklagte B mit der Fertigstellung 
der von der Firma X begonnenen Dach-
deckerarbeiten. Vereinbart war eine Ab-
rechnung auf Stundenlohnbasis, wobei der 
Vertrag ein voraussichtliches Volumen von 
100 Facharbeiterstunden und 100 Helfer-
stunden zu festbestimmten Stunden-
sätzen umfasste, dementsprechend von 
einem voraussichtlichen Bruttogesamt-
preis in Höhe von ca. 12.500 Euro aus-
ging. B begann mit den Arbeiten und 
stellte eine erste Abschlagsrechnung über 
ca. 8.700 Euro an K. Mit gesondertem 
Schreiben forderte B die K zur Stellung 
einer Sicherheit gem. § 648a BGB a.F. in 
Höhe von 22.000,00 Euro auf. K glich die 
erste Abschlagsrechnung vollständig aus. 
Gleichzeitig rügte K gegenüber B, dass die 
Höhe der geforderten Sicherheit ange-
sichts der vereinbarten Stunden/Stunden-
löhne nicht nachvollziehbar und über-
höht sei. K bot der B die Hinterlegung 
von 3.500 Euro auf ein Notaranderkonto 

an. Auch eine zweite Abschlagsrechnung 
über 3.600 Euro zahlte K vollständig. B er-
klärte die Kündigung des Vertrages wegen 
nicht gestellter Sicherheit. Im Rechtsstreit 
klagt K gegenüber B Mängelbeseitigungs-
kosten ein und B macht widerklagend 
gegen K Restwerklohnansprüche für er-
brachte und nicht erbrachte Leistungen 
geltend. B behauptet diesbezüglich, dass 
ihr für erbrachte Stunden eine Gesamt-
vergütung von 13.464,57 Euro brutto zu-
stehen würde, für die nicht erbrachten 
Leistungen beansprucht sie unter An-
rechnung ersparter Aufwendungen ins-
gesamt einen weiteren Werklohn in Höhe 
von 32.811,66 Euro netto. Im Rechtsstreit 
macht B davon aber nur einen Teilbetrag 
von 25.000 Euro geltend. Hinsichtlich der 
Widerklage hat das Landgericht einen An-
spruch auf Zahlung von Werklohn wegen 
erbrachter Leistungen grundsätzlich be-
jaht. Ansprüche auf Werklohn für nicht 
erbrachte Leistungen hat das Landgericht 
aber zurückgewiesen. Dagegen richtet sich 
die Berufung der B.

Aus den Gründen
Die zulässige Berufung hat nur in gerin-
gem Umfang Erfolg. Anwendbar ist im 
vorliegenden Fall das Werkvertragsrecht 
in der bis zum 31.12.2017 geltenden Fas-
sung. Die VOB/B wurde wirksam zwischen 
den Parteien vereinbart. Verwenderin ist 
insoweit K, da die VOB/B schon Bestand-
teil des LV ihres Architekten war, welches 
der Beauftragung zugrunde lag. Der B ste-
hen lediglich Ansprüche auf Werklohn für 
die tatsächlich erbrachten Leistungen aus 
§ 631 Abs. 1 BGB zu. Weitergehende An-
sprüche zugunsten der B bestehen nicht. 
Die B kann unter keinem rechtlichen Ge-
sichtspunkt eine Vergütung für die nicht 
erbrachten Leistungen beanspruchen. Ihr 
steht insbesondere kein entsprechender 
Vergütungsanspruch nach § 648a Abs. 5 
Satz 2 BGB a.F. zu. Denn die von ihr aus-
gesprochene Kündigung des zwischen 

den Parteien geschlossenen Werkvertrags 
wegen nicht geleisteter Sicherung war un-
wirksam. Voraussetzung für eine Kündi-
gung wegen nicht geleisteter Sicherheit 
ist gemäß § 648a Abs. 5 S. 1 BGB a.F. 
(wie auch nach § 650f Abs. 5 S. 1 BGB 
n.F.), dass der Unternehmer zuvor erfolg-
los eine angemessene Frist zur Leistung 
der Sicherheit gesetzt hat. An einer wirk-
samen Fristsetzung in diesem Sinne fehlt 
es im vorliegenden Fall. Die erfolgte Frist-
setzung durch B war unwirksam, da die 
Höhe der verlangten Sicherheit für die K 
anhand des Sicherungsverlangens nicht 
nachvollziehbar war und auch auf ent-
sprechende Aufforderung der K durch B 
nicht erläutert wurde. Grundsätzlich hat 
der Unternehmer anzugeben, in welcher 
Höhe er Sicherheit verlangt. Die Höhe, 
in welcher Sicherheit verlangt werden 
kann, ist dabei abhängig von der Höhe 
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